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Informationen der Verwaltung

Gemeinderatsgeschäfte 1. Quartal 2026
Gemeindeversammlung vom 10.12.2025 - Protokollgenehmigung
Das Protokoll der Gemeindeversammlung lag während 30 Tagen nach der Ver-
sammlung bei der Gemeindeverwaltung sowie auf der Website zur Einsichtnahme 
auf. Da keine Einsprachen eingegangen sind, hat der Gemeinderat das Protokoll 
genehmigt.

Finanzielle Unterstützung von Vereinen 2026
Der Gemeinderat hat die Beitragsgesuche der Hornusser Bollodingen-Bettenhausen, 
der Sportschützen Bettenhausen und der Musikgesellschaft Thörigen geprüft. Allen 
drei Vereinen wurde der maximale Beitrag von CHF 1’000.00 (inklusive Jugendförde-
rung) zugesprochen und ausbezahlt.

Nachkredit Sanierung Dachwohnung Dorfstrasse 20, Bettenhausen
Für die Sanierung der Dachwohnung (Malerarbeiten, neue Bodenbeläge in zwei 
Zimmern, neues Badezimmermöbel und Spiegelschrank) wurde ein Nachkredit bewil-
ligt. Im Frühjahr werden zudem in beiden Dachwohnungen die Sonnenstoren erneu-
ert. Dank der grossen Flexibilität und effizienten Arbeitsweise der beauftragten Firmen 
konnten die Arbeiten innerhalb von drei Wochen abgeschlossen werden. Die neuen 
Mieter konnten die sanierte Wohnung Anfang Februar beziehen. Die Kosten wurden 
aus dem Werterhaltungsfonds für den Liegenschaftsunterhalt gedeckt.

Ersatzwahl Mitglied Oberstufenkommission Herzogenbuchsee
Für das zurückgetretene Kommissionsmitglied Liliane Rossier (Thörigen) schlägt der 
Oberstufenverband Herzogenbuchsee Frau Carole Jost (Thörigen) als Ersatz vor. Der 
Gemeinderat Bettenhausen hat diesen Wahlvorschlag für die Amtsperiode vom 
01. Februar 2026 bis 31. Dezember 2028 bestätigt.

AED-BLS Refresherkus mit der Schule BOT
Der Gemeinderat hat der gemeinsamen Teilnahme des Gemeindepersonals und der 
Ratsmitglieder mit der Schule BOT zugestimmt. Am Montagabend, 02. März 2026, 
nahmen rund 25 Personen während drei lehrreichen Stunden an einem Auffri-
schungskurs zu Notfallsituationen, Wiederbelebungsmassnahmen sowie Beurteilung 
und Erkennung von Notfällen teil.



Infobulletin Bettenhausen 01/2026 2

Neophytenbekämpfung
Der Gemeinderat hat die Thematik der Neophytenbekämpfung wieder aufgenom-
men. Das Ingenieurbüro W+H AG hat einem Ausschuss des Gemeinderates ein 
mögliches konzeptionelles Vorgehen vorgestellt. Der Ausschuss befasst sich aktuell 
damit, wie eine Umsetzung in unserer Gemeindegrösse aussehen könnte.

Revision Gefahrenkarte und Ersterfassung Schutzbautenkataster Wassergefahren
Für das Projekt Offenlegung (Ausdolung) des Altachekanals sind für zusätzliche Sub-
ventionen von rund 12 % eine aktualisierte Gefahrenkarte und die Erfassung der 
Schutzbauten erforderlich. Die dafür notwendigen Investitionskosten betragen 
CHF 75’000.00, wovon Bund und Kanton 90 % subventionieren. Da die Subventionen 
verfügt und somit rechtlich zugesichert sind, genehmigte der Gemeinderat innerhalb 
seiner Finanzkompetenz den Verpflichtungskredit von netto CHF 7’500.00. Am 03. Fe-
bruar 2026 fand die Startsitzung mit dem Oberingenieurkreis und dem Ingenieurbüro 
statt. Im Frühjahr werden durch das Ingenieurbüro Feldarbeiten entlang der Gewäs-
ser durchgeführt. Die anliegenden Grundeigentümer werden um Verständnis gebe-
ten.

Klimatisierung der Verwaltung und des Sitzungszimmers
Die zunehmend heissen Sommermonate erschweren die Arbeit und die Durch-
führung von Sitzungen in den Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung. Der Ge-
meinderat hat daher die Klimatisierung dieser Räume im Budget 2026 berücksichtigt. 
Die Offerten liegen vor und die Bauverwaltung hat das Baugesuch für die Klimaan-
lage sowie für die baulichen Anpassungen im Zusammenhang mit dem Anschluss an 
die Fernwärme eingereicht.

Gemeinderatswahlen 2026
Für die im Jahr 2026 freiwerdenden Sitze von Doris Käser und Ruedi Schneider sucht 
der Gemeinderat aktiv nach neuen Kandidatinnen und Kandidaten. Zu den Aufga-
ben als Behördenmitglied wurde ein Faktenblatt erstellt. Die Bevölkerung ist eingela-
den, ebenfalls nach interessierten Personen für die Gemeindepolitik Ausschau zu hal-
ten.
Auf der Website unter Politik/Wahlen+Abstimmungen/Ev. Gemeinderats-
wahlen anlässlich der Gemeindeversammlung finden Sie eine kurze und 
detailliertere Version des Faktenblattes. 

Sanierung Elektroinstallationen und Beleuchtung
Der Gemeinderat wird der Gemeindeversammlung am 17. Juni 2026 einen Verpflich-
tungskredit für die Sanierung der Elektroinstallationen und der Beleuchtung im 
Schulhaus sowie in der Mehrzweckhalle beantragen. Der Bedarf ergibt sich aus dem 
Sanierungs- und Investitionskonzept aus dem Jahr 2021. Die nichtständige Kommis-
sion (NSK) Sanierung Gemeindeliegenschaften hat im Herbst eine erste Richtofferte 
eingeholt. Im Finanzplan 2026 sind CHF 150’000.00 vorgesehen.

Photovoltaikanlage Schulhaus
Im Auftrag des Gemeinderates hat die NSK Sanierung Gemeindeliegenschaften 
erneut über ein mögliches Projekt Photovoltaikanlage auf dem Schulhausdach 
beraten. Die Kommission wie auch der Gemeinderat sind zum Schluss gekommen, 
dass dieses Thema erst wieder aufgegriffen wird, sobald eine Dachsanierung ansteht.

Installation Rauchmelder Schulhaus
Auf Antrag der Bildungskommission werden im Schulhaus in allen Schulräumen, 
Gängen und WC-Anlagen Rauchmelder installiert. Die Geräte sind untereinander 
vernetzbar; eine Alarmierung kann auf Smartphones erfolgen.
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Neues Mitglied der NSK Sanierung Gemeindeliegenschaften
Neu nimmt der Schulhauswart und Werkmeister Raphael Iseli als stimmberechtigtes 
Mitglied Einsitz in die NSK Sanierung Gemeindeliegenschaften. Die Kommission 
profitiert damit direkt von seinen örtlichen und fachlichen Kenntnissen.

Vereinbarung mit der Schule über gemeinnützige Einsätze
Mit dem Wegfall der Papiersammlung durch die Schule entfallen den Schulklassen 
auch die bisherigen Erträge aus den Entschädigungen pro gesammelte Tonne. Der 
Gemeinderat hat beschlossen, der Schule BOT die wegfallenden Beiträge durch 
einen jährlich wiederkehrenden Betrag von CHF 1’000.00 zu ersetzen. Im Gegenzug 
leistet die Schule künftig zwei halbtägige oder einen ganztägigen gemeinnützigen 
Einsatz. Die Vereinbarung wurde genehmigt.

Sanierung Befestigung Rotweg – Voranfrage Kanton
Die von einem Ingenieurbüro erarbeitete Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Be-
festigung des Rotwegs wurde den Kantonen Bern und Solothurn zur Voranfrage ein-
gereicht. Das Projekt wird gemeinsam von den Gemeinden Seeberg, Aeschi und 
Bettenhausen getragen. Aufgrund des behördenverbindlichen Sachplans Veloweg-
netz Kanton Bern 2025 erhoffen sich die Gemeinden eine positive Beurteilung für ein 
bewilligungsfähiges Projekt.

Projekt Ausdolung Altachekanal im Gebiet ehemaliges Rest. Rössli
Die Gemeindeversammlung hat im Dezember den Verpflichtungskredit für die Ausa-
rbeitung eines Bauprojekts bewilligt. Am 03. März 2026 fand die Startsitzung für diese 
nächste Projektphase mit dem Ingenieurbüro statt. Die Detailarbeiten starten An-
fang Mai, sodass dem Gemeinderat voraussichtlich Ende August ein mögliches Bau-
projekt vorgelegt werden kann.

Baubewilligungen
Bauherr: Was: Bauentscheid vom:
Aebi Heinz
Dorfstrasse 10
3366 Bollodingen

Wiederaufbau Bauernhaus 
(nach Brandfall), Dorfstrasse 
10, Bollodingen

24.12.2025
(durch Regierungsstatt-
halteramt Oberaargau)

Bärtschi Ursula
Nyffel-Hübeli 6
4950 Huttwil

Abbruch Werkstattgebäude 
mit Garagen-Anbau nach Ein-
sturz (bereits ausgeführt nach 
Einsturz) und Neubau von zwei 
Zeltgaragen befristet für max. 
10 Jahre, Dorfstrasse 23a, Bet-
tenhausen

12.02.2026

Walter Egli und Partner 
GmbH
Rebbergstrasse 16
5408 Ennetbaden

Erweiterung Balkonanabau in 
bestehende Dach-Lukarne 
(Balkon), Hegenstrasse 16, Bol-
lodingen

12.03.2026

Zairovic Erkan
Allmend 4
3366 Bollodingen

Errichtung Gartensichtschutz 
entlang bestehender Mauer, 
Allmend 4, Bollodingen

12.02.2026
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Erteilte Listenauskünfte
Im Jahr 2025 wurden gestützt auf das Organisationsreglement Artikel 14 Absatz 4 bis 7 
folgende Listenauskünfte erteilt:

Wann Wer Erteile Liste
Februar 2025 Musikgesellschaft Thörigen Adressen für Werbung Tag der of-

fenen Tür der Musikschule

April 2025 Feuerwehr Buchsi-Oenz Adressen für Infoanlass

Juli 2025 Verkehrskadetten Oberaar-
gau

Adressen für Werbezwecke

November 2025 Musikgesellschaft Thörigen Jubilaren Liste 2026

Unterschriftenbeglaubigungen
Beglaubigungen von Unterschriften müssen im Kanton Bern durch einen Notar aus-
geführt werden. Nach Artikel 62 – 64 der kantonalen Notariatsverordnung dürfen die 
bernischen Einwohnergemeinden keine Unterschriften beglaubigen. In anderen Kan-
tonen liegt die Beglaubigung von Unterschriften teilweise in der Kompetenz der Ge-
meinden.

Müssen Sie eine Unterschrift beglaubigen lassen, so bitten wir Sie, sich direkt an einen 
bernischen Notar in der Region zu wenden. 

Die Einwohnerdienste können lediglich bestätigen, dass es sich um Kopien von Origi-
naldokumenten handelt.

Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken, Sträuchern, Waldsäumen und 
landwirtschaftlichen Kulturen entlang von öffentlichen Strassen
Alle Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen an öffentlichen 
Strassen folgende Hinweise auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu 
beachten:

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in 
den Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden, Kinder 
und Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse 
treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen schreibt das Strassen-
gesetz unter anderem vor: 

• Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hochstämmige 
Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom Fahrbahnrand haben. 
Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhaltenden 
Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen.
Über Geh- und Radwegen muss mindestens eine Höhe von 2.50 m freige-
halten werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Abstand von 50 cm 
freizuhalten.
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• Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden.
• Zäune bis zu einer Höhe von 1.20 m müssen einen Strassenabstand von 

mindestens 50 cm ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, so müssen sie 
um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. An unübersichtlichen Strassen-
stellen dürfen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um max. 60 cm 
überragen. Für nicht hoch stämmige Bäume, Hecken, Sträucher und land-
wirtschaftliche Kulturen etc. gelten dieselben Vorschriften. Der Geltungs-
bereich erstreckt sich auch auf bestehende Pflanzen. 

2. Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere Bepflan-
zungen bis zum 31. Mai 2026 und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf 
das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden.

• An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, 
gärtnerische und landwirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend 
grossen Abstand gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, damit sie nicht 
zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden müssen.

• Die Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen 
Strassen privater Eigentümer haben Bäume und grössere Äste, welche dem 
Wind und den Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und 
auf die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu beseitigen. 

3. Das zuständige Strasseninspektorat des Tiefbauamts des Kantons Bern oder das 
zuständige Gemeindeorgan sind gerne zu näherer Auskunft bereit.

 Bei Missachtung der obengenannten Bestimmungen werden die Organe der 
Strassenbaupolizei von Gemeinde und Kanton das Verfahren zur Wiederher-
stellung des rechtmässigen Zustandes einleiten.

Kunststoffsammlung 2025 – 1'420 Kilogramm
Die Einwohnergemeinde Bettenhausen ist Teil des 
schweizweit ersten, kantonal einheitlichen und national 
mit Bring Plastic Back kompatiblen Sammelsystem für 
Haushaltkunststoffe. Diese Berner Recyclinglösung – 
unterstützt von der AVAG Umwelt AG – startete im Mai 
2023 mit 50 Gemeinden. Nach zwei Jahren kann 
vermeldet werden, dass aktuell in 216 Berner Gemeinden 
bereits rund 680'000 Personen Zugang zum Sammelsystem 
haben.

Die Akzeptanz dieser Recyclinglösung ist erfreulich, wurden bisher 
doch rund 4,9 Mio. kostenpflichtige Sammelsäcke in den Umlauf 
gebracht und total 1’610 Tonnen Kunststoff (2023: 430 Tonnen, 2024: 
1’476 Tonnen) retourniert. Davon wurden im Jahr 2025 allein in der 
Einwohnergemeinde Bettenhausen 1’420 Kilogramm Kunststoffe 
gesammelt und dem Recycling zugeführt. Dies ist eine beachtliche 
Menge und zeigt, dass sich auch das Sammeln der vermeintlich 
kleinen Haushaltsanteile lohnt.

Bring Plastic Back – Plastikrecycling, dem vertraut werden kann
Das Sammelsystem ist nach den strengen Anforderungen des Verbands Schweizer 
Plastic Recycler (https://plasticrecycler.ch) zertifiziert. Die Zertifizierung beinhaltet ein 
komplettes und regelmässiges Stofffluss-Monitoring nach der Methode der EMPA. 
Dies garantiert, dass aus dem Plastikabfall auf sinnvolle Weise neue Rohstoffe 
gewonnen werden.

https://plasticrecycler.ch
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Kunststoff wiederverwertet statt vernichtet
Die Kunststoffsammlung der Einwohnergemeinde Bettenhausen ersetzte 2025 im 
stofflichen Recycling 710 kg Neumaterial, was 2130 l Erdöl einsparte. Das daraus ge-
wonnene Regranulat reicht zum Beispiel für die Herstellung von 555 m Kabel-
schutzrohren. Die nicht recyclebaren Mischkunststoffe wurden der Zementindustrie 
als Ersatzbrennstoff zugeführt und ersetzten so 709 kg Stein- oder Braunkohle. Gegen-
über der thermischen Verwertung in einer Kehrichtverwertungsanlage konnten
4’019 kg CO2-Emissionen eingespart werden. Diese Einsparung entspricht einer Auto-
fahrt mit einem Mittelklassewagen von 30’931 km.

Weitere Informationen und Kontakte sind zu finden unter www.sammelsack.ch 

Verkaufspreise:
35 Liter Rolle à 10 Stück CHF 19.00 inkl. MWST
60 Liter Rolle à 10 Stück CHF 32.00 inkl. MWST

 Die Säcke können auch einzeln gekauft werden.

Gastgewerbliche Einzelbewilligungen digital einreichen
Wenn Sie eine Veranstaltung organisieren und eine gastgewerbliche Einzelbe-
willigung benötigen, ist diese bei der Einwohnergemeinde Bettenhausen online bzw. 
digital einzureichen.

Damit Sie das Gesuch erfassen können, brauchen Sie einzig ein BE-Login des Kantons 
Bern. Wenn Sie das BE-Login z.B. für das Ausfüllen der Steuererklärung, für eBau oder 
die Betreuungsgutscheine bereits haben, benutzen Sie dieses.

Wenn Sie noch kein Login besitzen, können Sie es hier beantragen:

Das Gesuch können Sie auf der Seite des Regierungsstatthalteramtes 
anschliessend digital beantragen sowie auch alle nötigen Beilagen dazu 
online hochladen. 

Integration RAV Langenthal in das AVA Burgdorf
Das RAV Langenthal hat am 24.03.2026 seine Türen geschlossen.

Neuer Standort:
AVA Amt für Arbeitslosenversicherung Burgdorf
Oberburgstrasse 8 
3400 Burgdorf
 031 636 70 00
www.be.ch/ava

• Beratung und Vermittlung
• AVA Kundenservice-Center: Ihre Anlaufstelle 

für Fragen zur Regionalen Arbeitsvermittlung 
(RAV) oder der Arbeitslosenkasse Kanton Bern

http://www.sammelsack.ch
http://www.be.ch/ava
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AquArenA Sport + Wellness AG Tarif für Einheimische
Die Einwohnergemeinde Bettenhausen beteiligt sich seit Jahren mit einem Pro-Kopf- 
Beitrag an die AquArenA Sport + Wellness AG in Herzogenbuchsee. Die EinwohnerIn-
nen von Bettenhausen geniessen somit auf jedem Abonnement den Tarif für Einhei-
mische. Bitte geben Sie jeweils an der Kasse Ihren Namen, Ihre genaue Wohnadresse 
und das Geburtsdatum an und schon profitieren Sie von einem grosszügigen Rabatt.

Preisbeispiel bei einem Saisonabonnement

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten sind möglich. Bitte nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf.

Gemeindeschreiberei
 gemeindeschreiberei@bettenhausen.ch   062 961 11 55

Finanzverwaltung
 finanzverwaltung@bettenhausen.ch   062 961 11 14

Bauverwaltung
 bauverwaltung@bettenhausen.ch   062 961 11 55

Einwohnerkontrolle und Ausgleichskasse
 einwohnerkontrolle@bettenhausen.ch   062 961 11 55

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Ostern
Vormittag Nachmittag

Gründonnerstag, 02.04.2026 09.30 – 11.30 Uhr geschlossen
Karfreitag, 03.04.2026 geschlossen
Ostermontag, 06.04.2026 geschlossen

Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 20

3366 Bettenhausen
www.bettenhausen.ch

Vormittag Nachmittag
Montag geschlossen geschlossen
Dienstag 08.00 – 17.00 Uhr durchgehend offen
Mittwoch 09.30 – 11.30 Uhr geschlossen
Donnerstag 09.30 – 11.30 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag geschlossen geschlossen

mailto:gemeindeschreiberei@bettenhausen.ch
mailto:finanzverwaltung@bettenhausen.ch
mailto:bauverwaltung@bettenhausen.ch
mailto:einwohnerkontrolle@bettenhausen.ch
http://www.bettenhausen.ch
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Informationen der Kulturkommission

Programm 1. Halbjahr 2026
Nachfolgend informieren wir Sie über das Programm der Kulturkommission bis zu den 
Sommerferien 2026. Die Aktivitäten können ohne vorgängige Anmeldung besucht 
werden.

Wann Was Hinweis

18.04.2026 Kinderturnen/Spielmorgen
- Mehrzweckhalle Bettenhausen
- 09.00 Uhr – 11.00 Uhr

21.04.2026 Velotour mit E-Bike
- Findet nur bei guter Witterung statt
- Treffpunkt bei der Gemeindeverwaltung 
- Start um 09.00 Uhr

29.04.2026 Tageswanderung
- Findet nur bei schönem Wetter statt
- Treffpunkt um 09.30 Uhr bei der 
  Gemeindeverwaltung

19.05.2026
Wanderung
(Nachmittag)

- Findet nur bei schönem Wetter statt
- Treffpunkt um 13.30 Uhr bei der 
  Gemeindeverwaltung

28.05.2026 Velotour mit E-Bike
- Findet nur bei guter Witterung statt
- Treffpunkt bei der Gemeindeverwaltung
- Start um 09.00 Uhr

24.06.2026 Velotour mit E-Bike
- Findet nur bei guter Witterung statt
- Treffpunkt bei der Gemeindeverwaltung
- Start um 09.00 Uhr

01.07.2026
Wanderung
(Nachmittag)

- Findet nur bei schönem Wetter statt
- Treffpunkt um 13.30 Uhr bei der 
  Gemeindeverwaltung

Jass- und Spielnachmittag vom 14.01.2026
Am 14. Januar 2026 trafen sich erneut spielbegeisterte Erwachsene im Restaurant 
Löwen Bollodingen zum Spielnachmittag der Kulturkommission. 
Es wurde eifrig gewürfelt, Karten gelegt, gewiesen, gestochen und vieles mehr. 

Schneeschuhwanderung vom 14.02.2026
Die am Samstag, 14. Februar 2026 geplante Schneeschuhwanderung im Eigenthal 
musste leider wegen Schneemangel abgesagt werden.
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Informationen von Externen

Hornusser Bollodingen Bettenhausen

Berner Gesundheit
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Pro Senectute Kanton Bern; Steuererklärungsdienst

Bei Interesse melden Sie sich
direkt bei der Beratungsstelle
Bützbergstrasse 19
4900 Langenthal
 062 916 80 90
oberaargau@be.prosenectute.ch
www.prosenectute.ch

Postfiliale Herzogenbuchsee – Hilfe bei der Einrichtung von AGOV

mailto:info@be.prosenectute.ch
http://www.prosenectute.ch
http://www.prosenectute.ch
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Spitex Genossenschaft Oberaargau Land (SGOL)
Wo Worte enden, beginnt Verstehen – Ein Leitfaden für Angehörige von Men-
schen mit Demenz

SPITEX Genossenschaft Oberaargau 
Land
Eisenbahnstrasse 18
3360 Herzogenbuchsee
Tel. 062 961 54 66; spitex@sgol.swiss

„Das habe ich dir doch schon so oft gesagt“ ist ein Satz, der im Alltag schneller fällt, 
als man möchte. Er entsteht aus Überforderung, aus Erschöpfung, manchmal aus Hilf-
losigkeit. Wiederkehrende Fragen können wütend machen. Diese Reaktion ist 
menschlich. Mit einer Demenzerkrankung verändert sich vieles. Auch die Kommuni-
kation. Gespräche verlaufen anders als früher. Für Angehörige ist das oft belastend. 
Und doch bleibt Nähe möglich, auch dann, wenn Worte nicht mehr tragen.

Einige Tipps die helfen können: 

• Sprechen Sie ruhig und langsam. Verwenden Sie kurze Sätze und einfache 
Worte. Stellen Sie nur eine Frage auf einmal und geben Sie Zeit zum Antwor-
ten.

• Nonverbale Kommunikation ist besonders wichtig. Ein freundlicher Blick, ein 
Lächeln oder eine sanfte Berührung geben Sicherheit. Der Tonfall ist oft ent-
scheidender als der Inhalt. Offene und zugewandte Körperhaltung schafft zu-
dem Vertrauen.

• Stille auszuhalten ist schwer, aber wertvoll. Schweigen bedeutet nicht Leere. 
Für Menschen mit Demenz ist Stille oft angenehm. Sie gibt Raum zum Fühlen 
und Verarbeiten. Bleiben Sie einfach da. Ihre Anwesenheit zählt.

• Korrigieren Sie Fehler nicht ständig. Das kann verunsichern. Gehen Sie lieber 
auf Gefühle ein, Mitgefühl hilft oft mehr als sachliche Erklärungen. Diskussionen 
bringen meist wenig.

Achten Sie auch auf sich selbst. Geduld ist nicht unendlich. Der Weg mit Demenz ist 
oft nicht einfach. Niemand muss ihn alleine gehen. Die SPITEX Genossenschaft 
Oberaargau Land begleitet Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen mit viel Er-
fahrung, Schulungen, Beratung und Entlastung im Alltag. Bei Fragen stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Demenz-Sprechstunde
Jeden zweiten Freitag im Monat von 13.30 bis 16.00 Uhr bieten wir kurze, unverbindli-
che telefonische Spezial-Demenzberatungen an.
Rufen Sie uns einfach an: 062 961 54 66 (kostenlos). 

mailto:spitex@sgol.swiss
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Gemeinde Bettenhausen
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram


